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Grundlage für die Umsetzung 
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Übersicht der Zuordnungen 
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Rechtliche Bedeutsamkeit 

Absolventen von Fachschulen können keine 

Zulassung zu einem Master-Studium erhalten! 
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Dokumentation der DQR-Niveaustufe 

Für die die vor Inkrafttreten des Gemeinsamen Beschlusses erworbenen 

Qualifikationsbescheinigungen erfolgt keine (nachträgliche) Ausweisung! 
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Beschluss der 215. Sitzung der Amtschefskonferenz 

am 12. September 2013 in Berlin (TOP 27): 
 

1. Die Amtschefskonferenz spricht sich grundsätzlich dafür aus, die mit einem 

Abschluss erreichte DQR-/EQR-Niveaustufe auf Zeugnissen beruflicher 

Schulen auszuweisen. Für diejenigen Abschlüsse und Qualifikationen, die 

gemäß der Liste (Anlage zum Gemeinsamen Beschluss) konsensual 

zugeordnet wurden, sollte dazu folgende Formulierung verwendet werden: 

„Der Abschluss ist im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen 

dem Niveau … zugeordnet.“ 

 

……. 

  

4. Die Länder werden um Umsetzung des Beschusses gebeten 

 

 

Umsetzung auf der Ebene der Länder 
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Sachstand zur Umsetzung 
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EUROPASS-Zeugniserläuterung (Muster) 
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Profilbeschreibung der beruflichen Handlungsfähigkeit 
 

• Der Unterausschuss für Berufliche Bildung hat Mustervorlagen in 

deutscher, englischer und französischer Sprache erarbeitet, die den 

Ländern zur Verfügung stehen 

 

• Fachrichtungsspezifische Erweiterung sind möglich  

(allein 87 für den Fachbereich Technik!) 

 

• Verfahrensweise der Ergänzung/Erweiterung ist mit der zuständigen 

Kultusverwaltung abzustimmen 

 

EUROPASS-Zeugniserläuterung (Muster) 
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Übersetzte Bezeichnung des Zeugnisses 

Staatlich geprüfte Technikerin/Staatlich geprüfter Techniker 
 

„State-certified technical engineer“ 
 

EUROPASS-Zeugniserläuterung (Muster) 
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Herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit ! 

Kontakt 
LRSD Gerd Roser 

Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
Referat Berufliche Bildung, Weiterbildung und Sport 

Taubenstraße 10 
10117 Berlin 

Tel.:  030/25418-464 
Fax:  030/25418-450 

Email: gerd.roser@kmk.org 


